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Zusammenfassung 

In 83607 Holzkirchen soll auf einem gegenwärtig unbebauten Areal zwischen der 

Angerstraße und dem Valleyer Weg (Grundstücke Flur-Nrn. 333; 334, 335 und 348) 

das Baurecht für mehrheitlich Wohnbebauungen geschaffen werden. Untergeordnet 

sind gewerbliche und soziale Einrichtungen (z. B. Bäcker, Inklusionscafé und ambu-

lant betreute Wohngemeinschaft) geplant. Der Entwurf vom 13.01.2022 [1] sieht dazu 

die Errichtung von sechs Baukörpern mit drei bis vier oberirdischen Geschossen vor. 

Für die zukünftigen Anlieger sind oberirdische Parkplätze und eine Tiefgarage 

geplant. 

Auf das Plangebiet wirken die Verkehrsgeräuschimmissionen der umliegenden Stra-

ßen und der unmittelbar südwestlich verlaufenden Schienenstrecken ein. Nach den 

Darstellungen im Flächennutzungsplan [5] befindet sich das Plangebiet und die 

angrenzende Nachbarschaft in Allgemeinen Wohngebieten (WA). 

Einen Übersichtslageplan zeigt Anhang A auf Seite 2. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Ver-

kehrsgeräuschimmissionen untersucht und anhand der Orientierungswerte des Bei-

blattes 1 [15] zur DIN 18005 [14] sowie ergänzend hilfsweise nach den Immissions-

grenzwerten der 16. BImSchV [10] beurteilt. 

Die Beurteilung der Verkehrslärmerhöhung durch den Kfz-Verkehr des Vorhabens 

auf angrenzenden Straßen erfolgte analog sinngemäß zu den Ausführungen der 

TA Lärm [11] anhand der Anforderungen der 16. BImSchV. 

Zusätzlich wurden die durch die Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Park-

plätze des Vorhabens an den nächstgelegenen, bestehenden sowie geplanten 

Gebäuden hervorgerufenen Schallimmissionen ermittelt und hilfsweise den Anforde-

rungen der TA Lärm gegenübergestellt. 

Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 

Verkehrsgeräuschimmissionen (auf das Plangebiet einwirkend) 

- Im vorliegenden Fall werden die Verkehrsgeräuschimmissionen maßgeblich 

vom Schienenlärm bestimmt. Der Anteil des Straßenlärms ist dagegen unterge-

ordnet. 

- An den am stärksten vom Verkehrslärm betroffenen Westfassaden der Häuser 

1 und 2 sind Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) tags und bis zu 60 dB(A) 

nachts zu erwarten. An den schienenabgewandten Häusern reduzieren sich die 

Beurteilungspegel, u. a. auch durch die abschirmende Wirkung der Gebäude-

konstellation, an Haus 4 auf 48 dB(A) tags und 43 dB(A) nachts. 

- Die schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 für 

Allgemeine Wohngebiete betragen 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht. 

Diese werden an den schienennächstgelegenen Fassaden in der Tagzeit um 

maximal 10 dB und in der Nacht um maximal 15 dB überschritten. 

- Die hilfsweise für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschimmissionen heranzu-

ziehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete 

von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht werden in Teilbereichen eben-

falls überschritten. An den am stärksten betroffenen Fassaden betragen die 

Überschreitungen bis zu 6 dB am Tag und bis zu 11 dB in der Nacht.  
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An den schienenabgewandten Fassaden der Häuser 1, 2, 3 und 5 sowie an 

allen Fassaden der Häuser 4 und 6 werden die Immissionsgrenzwerte eingehal-

ten. 

- Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung bzw. zur enteignungsrecht-

lichen Zumutbarkeit von ca. 70 dB(A) am Tag und ca. 60 dB(A) in der Nacht 

werden nachts an den südwestlichen Fassaden der Häuser 1 und 2 zwar 

erreicht, jedoch nicht überschritten. 

- Innerhalb der zum Aufenthalt bestimmen Freibereiche „Hof West“ und „Hof Ost“ 

ergeben sich durch die Anordnung der Gebäude ruhige Zonen mit Beurteilungs-

pegeln von unter 55 dB(A) am Tag. 

- An den Außenfassaden der Gebäude im Plangebiet wird gemäß DIN 4109-2: 

2018-01 [22] ein maßgeblicher Außenlärmpegel von 61 dB(A) erreicht oder 

überschritten. Nach den Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom April 

2021 [20] ist daher im Rahmen der Objektplanung ein Nachweis der ausrei-

chenden Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm 

erforderlich. 

 

Verkehrslärmzunahme auf öffentlichen Straßen 

- Das zukünftige Gesamtverkehrsaufkommen auf den relevant vom Vorhaben 

beeinflussten Straßen ist nicht dazu geeignet, die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV für Wohngebiete in Höhe von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts 

an den maßgeblich betroffenen Nachbargebäuden zu übertreffen. 

- Die Verkehrslärmzunahme durch den Ziel- und Quellverkehr des Vorhabens auf 

öffentlichen Straßen ist daher im Sinne der Anforderungen einschlägiger tech-

nischer Regelwerke als unkritisch zu bewerten. 

 

Immissionen der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze 

- Durch die Nutzung der Tiefgaragen und der oberirdischen Stellplätze sind an 

den nächstgelegenen bestehenden Wohngebäuden außerhalb des Plangebiets 

Beurteilungspegel von maximal 41 dB(A) am Tag und 36 dB(A) in der Nacht zu 

erwarten. 

- Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete in Höhe von 

55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht werden außerhalb des Plangebiets 

somit sicher eingehalten. 

- Innerhalb des Plangebiets ergeben sich an den unmittelbar der Tiefgaragen-

zufahrt nächstgelegenen Fassadenbereichen von Haus 1 Beurteilungspegel von 

bis zu 51 dB(A) am Tag und 47 dB(A) in der Nacht. Der Immissionsrichtwert der 

TA Lärm wird im Nahbereich der Tiefgaragenzufahrt nachts um bis zu 7 dB 

überschritten. An den weiter entfernt liegenden Fassadenbereichen von Haus 1 

sowie den anderen Häusern ergeben sich keine Überschreitungen. 

 

Mögliche Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet bezogen auf die Verkehrslärmsitu-

ation sind in Kapitel 6 dargestellt. 

Festsetzungsvorschläge zur Übernahme von Schallschutzmaßnahmen in den Bebau-

ungsplan sind in Kapitel 7 enthalten. 
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Für den technischen Inhalt verantwortlich: 

 

 

 

B. Sc. Philipp Narten 

Telefon +49 (0)89 85602-3280 

Projektverantwortlicher 

 

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-

tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 

der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur 

auf die untersuchten Gegenstände. 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

In 83607 Holzkirchen soll auf einem gegenwärtig unbebauten Areal zwischen der 

Angerstraße und dem Valleyer Weg (Grundstücke Flur-Nrn. 333; 334, 335 und 348) 

das Baurecht für mehrheitlich Wohnbebauungen geschaffen werden. Untergeordnet 

sind gewerbliche und soziale Einrichtungen (z. B. Bäcker, Inklusionscafé und ambu-

lant betreute Wohngemeinschaft) geplant. Der Entwurf vom 13.01.2022 [1] sieht dazu 

die Errichtung von sechs Baukörpern mit drei bis vier oberirdischen Geschossen vor. 

Für die zukünftigen Anlieger sind oberirdische Parkplätze und eine Tiefgarage 

geplant. 

Auf das Plangebiet wirken die Verkehrsgeräuschimmissionen der umliegenden Stra-

ßen und der unmittelbar südwestlich verlaufenden Schienenstrecken ein. Nach den 

Darstellungen im Flächennutzungsplan [5] befindet sich das Plangebiet und die 

angrenzende Nachbarschaft in Allgemeinen Wohngebieten (WA). 

Im näheren Umfeld des Plangebiets befinden sich keine gewerblichen Nutzungen, 

die in der Lage wären, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am Vorhaben zu über-

schreiten [6]. Auf eine detaillierte Erfassung der gewerblichen Geräuschbelastung 

wird daher im vorliegenden Fall verzichtet. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung sind ausgehend vom umliegenden 

Straßen- und Schienenverkehr die im Plangebiet zu erwartenden Schallimmissionen 

zu ermitteln und nach der DIN 18005 (Schallschutz im Hochbau) sowie ergänzend 

hilfsweise nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) zu beurteilen. 

Die Beurteilung des dem Vorhaben zuzurechnenden Verkehrsaufkommens auf 

öffentlichen Straßen erfolgt analog zu den Ausführungen der TA Lärm hilfsweise 

anhand der Anforderungen der 16. BImSchV. 

Zusätzlich sich die Geräuschimmissionen im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze hilfsweise nach den Anforderungen der 

TA Lärm zu beurteilen. 
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2 Anforderungen an den Schallschutz 

2.1 DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 

Die Norm DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" [14] enthält im Beiblatt 1 [15] 

schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, deren Einhal-

tung oder Unterschreitung wünschenswert ist, um die mit der Eigenart des betreffen-

den Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelas-

tungen zu erfüllen. 

Tabelle 1.  Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) nach DIN 18005, Beiblatt 1. 

Gebietseinstufung 

Orientierungswerte in dB(A) 

tags nachts 

Verkehrslärm, 

Industrie-, 

Gewerbe- und  

Freizeitlärm 

Verkehrslärm 

Industrie-, 

Gewerbe- und 

Freizeitlärm 

Reine Wohngebiete (WR), 

Wochenendhaus- und Feriengebiete 
50 40 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 45 40 

Mischgebiete (MI),  

Dorfgebiete (MD) 
60 50 45 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr und 

nachts von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu legen. 

Außerdem werden im Beiblatt 1 der DIN 18005 folgende Hinweise gegeben: 

- Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erfor-

derlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen – z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener 

Stadtstrukturen – zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 

Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer 

entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

- Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 

(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils für sich allein mit den 

Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

- In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, beste-

henden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungs-

werte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begrün-

dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belan-

ge überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnah-

men (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche 

Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und pla-

nungsrechtlich abgesichert werden. 
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- Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum 

Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begründung zum Bebau-

ungsplan beschrieben und ggf. in den Plänen gekennzeichnet werden. 

- Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem 

Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

 

Zu letztem Punkt ist anzumerken, dass die VDI-Richtlinie 2719 [23], Kapitel 10.2 erst 

ab einem A-bewerteten Außengeräuschpegel Lm > 50 dB(A) auf die Notwendigkeit 

zusätzlicher Belüftungsmöglichkeiten für Schlaf- und Kinderzimmer hinweist. 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und 

Verkehr führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 [24] in den Kapiteln II.1.1.b) 

und II.4.2 aus, dass die in der DIN 18005 niedergelegten Orientierungswerte für den 

Fall, dass eine schutzbedürftige Nutzung an einen bestehenden Verkehrsweg heran-

geplant wird, abwägungsfähig sind: 

"[...] Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein 

gehindert, im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte 

der DIN 18005 über- oder unterschreiten. Dies folgt […] daraus, dass die tech-

nischen Regelwerke gerade keinen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach 

der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.03.2007 - 4 CN 2.06 juris -) ledig-

lich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter Abwägung herangezogen 

werden können. 

Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto 

gewichtiger müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen 

Gründe und Belange sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und 

technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese 

Auswirkungen zu verhindern. […] 

[Es] ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwir-

kungen durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden kön-

nen. […] 

Bei Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in 

Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszu-

schöpfen […]. […] 

Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohn-

gebäude an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln 

auszusetzen, die deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, 

wenn durch eine entsprechende Anordnung der Räume und die Verwendung 

schallschützender Außenteile jedenfalls im Innern der Gebäude angemessener 

Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet wor-

den ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des Grundstücks geeignete 

geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]" 

 

Ob im Rahmen der städtebaulichen Abwägung eine Überschreitung der Orientie-

rungswerte gemäß DIN 18005 für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist für 

den jeweiligen Einzelfall von den zuständigen Genehmigungsbehörden zu entschei-

den. 
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In der uns bekannten Verwaltungspraxis werden für die o. g. Abwägung der Ver-

kehrsgeräusche oftmals hilfsweise die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [10] 

herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für den Neubau und die we-

sentliche Änderung von Verkehrswegen gelten. 

Ferner führt die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern 

für Bau und Verkehr in dem o. g. Rundschreiben unter Punkt II.4.3 folgendes aus: 

"[...] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesund-

heits- oder Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) 

befürchten lässt, was jedenfalls bei Werten unter 70 db (A) tags und 60 db (A) 

nachts nicht anzunehmen ist, ist die Grenze der gemeindlichen Abwägung er-

reicht. […]" 

 

2.2 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“ 

Im Rahmen der Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [9] gelten für 

den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schie-

nenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen die Anforderungen der 16. Bundes-

Immissionsschutzverordnung (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV vom 

12.06.1990 [10]). 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung ist dann sicherzustellen, dass der Beurtei-

lungspegel einen der in der folgenden Tabelle 2 aufgeführten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschreitet. 

Tabelle 2.  Immissionsgrenzwerte in dB(A) nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-

ordnung) in Abhängigkeit von der Gebietsausweisung. 

Gebietseinstufung 

Immissionsgrenzwerte  

in dB(A) 

tags 

(06:00 bis 22:00 Uhr) 

nachts 

(22:00 bis 06:00 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen,  

Kurheime und Altenheime 
57 47 

Reine Wohngebiete (WR),  

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

59 49 

Urbane Gebiete (MU), Mischgebiete (MI), 

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) 
64 54 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

 

Die o. g. Immissionsgrenzwerte gelten streng genommen nicht für Bauvorhaben an 

bestehenden Verkehrswegen, sondern ausschließlich für den Bau oder die wesent-

liche Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen 

und Straßenbahnen. Die gebietstypischen Immissionsgrenzwerte liefern jedoch einen 

weiteren Hinweis, ab wann schädliche Umwelteinwirkungen durch einwirkenden Ver-

kehrslärm auftreten können. 
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2.3 Zunahme des Verkehrslärms in der Nachbarschaft 

Bezüglich der von einem neuen Baugebiet auf den bestehenden Verkehrswegen in 

der Nachbarschaft hervorgerufenen Verkehrslärmzunahme gibt es keine abschlie-

ßenden Richt- oder Grenzwerte technischer Regelwerke, anhand derer geurteilt wer-

den kann. 

Die Zumutbarkeit der Erhöhung der Verkehrsgeräuschimmissionen in der Nachbar-

schaft orientiert sich zumeist an grundsätzlichen Aussagen der Lärmwirkungsfor-

schung, den Empfehlungen thematisch verwandter Regelwerke zu ähnlichen Frage-

stellungen, der einschlägigen Verwaltungspraxis und der aktuellen Rechtsprechung 

zum Thema. 

In den meisten Fällen werden zur Beurteilung hilfsweise als erste Abwägungsschwel-

len die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, siehe Kapitel 2.2 herangezogen. 

Sofern die o. g. Werte (unabhängig von der Höhe der zu erwartenden Pegelzu-

nahme) im Prognose-Planfall unterschritten bzw. eingehalten werden, können i. d. R. 

maßgebliche Belästigungen ausgeschlossen werden. Weitere Schallschutzmaßnah-

men werden in diesem Fall normalerweise nicht ergriffen. 

Wird der Beurteilungspegel für den Verkehrslärm durch eine dem Bauvorhaben zuzu-

rechnende Verkehrsbelastung darüber hinaus erhöht, orientiert sich die Beurteilung 

bzw. die Notwendigkeit für Schallschutzmaßnahmen i. d. R. an der Höhe der Pegel-

zunahme. Weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslärm sind zu-

meist dann angezeigt, wenn in Anlehnung an Kapitel 7.4 der TA Lärm [11] bzw. an 

die Ausführungen der 16. BImSchV die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erst-

mals oder weitergehend übertroffen werden und die Pegelzunahme (aufgerundet) 

mindestens 3 dB beträgt. Fällt die Pegelzunahme geringer aus, ist sie von den be-

troffenen Anwohnern kaum mehr wahrnehmbar und kann – eine entsprechende Ab-

wägung aller städtebaulichen Belange vorausgesetzt – im Einzelfall zugemutet wer-

den. 

Die Grenze der Zumutbarkeit bzw. Obergrenze der Abwägung ist zumeist dann er-

reicht, wenn bedingt durch die einem Bauvorhaben zuzurechnende Verkehrsbelas-

tung die Beurteilungspegel in der Nachbarschaft die in der einschlägigen Rechtspre-

chung formulierte „enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle“ erstmals oder wei-

tergehend überschreiten. Diese ist nicht abschließend festgelegt, beträgt aber in der 

Rechtsprechung ca. 70 dB(A) am Tag und ca. 60 dB(A) in der Nacht in Wohngebie-

ten. D. h. sofern durch die dem Bauvorhaben zuzurechnende Verkehrslärmbelastung 

die letztgenannten Werte erstmals oder weitergehend überschritten werden, sind 

i. d. R. Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Nachbarbebauung angezeigt, 

ohne dass es einer Pegelzunahme von 3 dB oder mehr bedarf. An dieser Stelle kön-

nen bereits deutlich geringere Lärmzunahmen die Notwendigkeit weiterer Lärm-

schutzplanungen auslösen. 
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2.4 TA Lärm 

Zur Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzge-

setz (BImSchG [9]) ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 

26. August 1998 (TA Lärm [11]) mit der Änderung vom 01. Juni 2017 heranzuziehen. 

Sie enthält folgende Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit von der Gebietseinstufung: 

Tabelle 3.  Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Lärm in Abhängigkeit von der Gebietsein-

stufung. 

Gebietseinstufung 

Immissionsrichtwerte in dB(A) 

tags 

(06:00 bis 22:00 Uhr) 

nachts 

(22:00 bis 06:00 Uhr) 

Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten 
45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 

Misch-, Kern- und Dorfgebiete 

(MI/MD/MK) 
60 45 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

 

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht 

mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

Aufgrund besonderer Verhältnisse kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausge-

schoben oder vorverlegt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die 

volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende 

Anlage relevant beiträgt. 

Für folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB anzusetzen: 

 an Werktagen: 06:00 bis 07:00 Uhr 

  20:00 bis 22:00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr 

  13:00 bis 15:00 Uhr 

  20:00 bis 22:00 Uhr 

 

Für Immissionsorte in MI-/MD-/MK-Gebieten, MU-Gebieten sowie Gewerbe- und In-

dustriegebieten ist dieser Zuschlag nicht zu berücksichtigen. 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort 

einwirkenden Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissio-

nen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeit-

geräusche) sind getrennt zu beurteilen. 
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2.5 Anforderungen an Wohn-Sammelgaragen 

Für die abschließende Beurteilung der Parkplatzimmissionen von Wohnanlagen liegt 

derzeit kein technisches Regelwerk vor. 

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die Stellplatzimmissionen in Wohn-

bereichen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass 

Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursach-

ten Bedarf entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine 

erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen. 

Im vorliegenden Fall wird für die geplante Tiefgarage und die oberirdischen Stell-

flächen das in der Parkplatzlärmstudie [25] beschriebene Berechnungs- und Beurtei-

lungsverfahren zur schallschutztechnischen Optimierung herangezogen. Dem o. g. 

Beurteilungsverfahren liegen hilfsweise die Rechenvorschriften und Immissionsricht-

werte der TA Lärm [11] zugrunde. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind dem Kapitel 2.4 zu entnehmen. 

Die Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Pegelspitzen lassen sich häufig bei einer 

nächtlichen Parkplatz- bzw. Stellplatznutzung nicht einhalten, denn ein Pkw erzeugt 

bei normaler Fahrweise während der Beschleunigungsphase einen maximalen 

Schallleistungspegel von etwa 93 dB(A) und müsste, um den Richtwert für kurzzei-

tige Pegelspitzen einzuhalten, nachts vom nächsten Wohnhaus in einem Reinen 

Wohngebiet mindestens 30 m und in einem Allgemeinen Wohngebiet mindestens 

17 m Abstand halten. Auf den Zufahrtswegen und auf öffentlichen Straßen fahren die 

Fahrzeuge aber zwangsweise in deutlich geringeren Abständen an den Häusern vor-

bei. 

Deshalb sollte zwar immer angestrebt werden, die genannten Richtwerte einzuhalten, 

in der Praxis muss aber bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Parkplatzes 

oder einer Tiefgarage stets den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung getragen 

werden, was Aufgabe der zuständigen Behörde ist. 

Auch die Rechtsprechung zeigt, dass bei Tiefgaragen in Wohngebieten nicht generell 

eine Überschreitung des Richtwertes für Maximalpegel unzulässig ist (z. B. Urteil 

VGH Baden-Württemberg 3 S 3538/94 vom 20.07.1995). Dementsprechend wird in 

der vorliegenden Untersuchung auf die Betrachtung der Maximalpegel verzichtet. 

 

2.6 Schutzwürdigkeit des Plangebiets 

Auf dem gegenwärtig unbebauten Areal zwischen der Angerstraße und dem Valleyer 

Weg (Grundstücke Flur-Nrn. 333; 334, 335 und 348) soll mehrheitlich Wohnbebau-

ung entstehen. Die umliegende Nachbarschaft ist überwiegend durch Wohnnutzung 

geprägt. Ein Großteil der bestehenden Nachbargebäude befindet sich im Geltungs-

bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 42 [4], welcher das betreffende 

Gebiet als ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festsetzt. Die nicht in dem Geltungs-

bereich des vorgenannten Bebauungsplans liegenden Grundstücke sowie das Plan-

gebiet selbst sind im Flächennutzungsplan [5] der Marktgemeinde Holzkirchen eben-

falls als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. 

Für das Plangebiet wird daher in Abstimmung mit dem Auftraggeber [2] der Schutz-

anspruch wie für Allgemeines Wohnen (WA) zugrunde gelegt. 
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2.7 Immissionsorte 

2.7.1 Immissionsorte innerhalb des Plangebiets 

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation innerhalb des Plangebiets sind die 

Schallimmissionen an den geplanten Baukörpern zu ermitteln. Die nachfolgende 

Tabelle 4 zeigt die im Plangebiet berücksichtigten Gebäude gemäß [1]. 

Tabelle 4.  Betrachtete Immissionsorte innerhalb des Plangebiets mit Stockwerksanzahl und 

Gebietseinstufung. 

Immissionsort / Bezeichnung Stockwerke Gebietseinstufung 

WBH Haus 1 III WA 

WBH Haus 2 III + DG WA 

WBH Haus 3 III WA 

WBH Haus 4 II + DG WA 

WBH Haus 5 III WA 

WBH Haus 6 II + DG WA 

 

In den Berechnungen wird jeweils das Stockwerk bzw. der Fassadenbereich mit den 

höchsten Schallimmissionen berücksichtigt. 
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2.7.2 Immissionsorte außerhalb des Plangebiets 

Für die Beurteilung der durch das Plangebiet (Verkehrslärmzunahme auf öffentlichen 

Straßen sowie Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Parkplätze) in der 

umliegenden Nachbarschaft hervorgerufenen Schallimmissionen sind die nächstgele-

genen schutzbedürftigen Nutzungen relevant. Die in der bestehenden Nachbarschaft 

betrachteten Immissionsorte sind in der nachfolgenden Tabelle 5 aufgelistet: 

Tabelle 5.  Betrachtete Immissionsorte außerhalb des Plangebiets mit Gebietseinstufung. 

Immissionsort / Lage Gebietseinstufung 

Angerstr. 1 WA 

Angerstr. 3 WA 

Angerstr. 3a WA 

Angerstr. 5 WA 

Angerstr. 5a WA 

Angerstr. 7 WA 

Angerstr. 7a WA 

Angerstr. 9 WA 

Angerstr. 9a WA 

Angerstr. 11 / Valleyer Weg 11 WA 

Schönlohstr. 26 WA 

Schönlohstr. 28 WA 

Valleyer Weg 10 WA 

Valleyer Weg 8a WA 

Valleyer Weg 8 WA 

Valleyer Weg 6a WA 

Valleyer Weg 6 WA 

Valleyer Weg 4 WA 

Valleyer Weg 2 WA 

Valleyer Weg 3 WA 

Frühlingstr. 15c WA 

 

Es wird jeweils das Stockwerk bzw. der Fassadenbereich mit den höchsten Beurtei-

lungspegeln in den Berechnungen berücksichtigt. 

Alle Immissionsorte werden mit dem Schutzanspruch für Allgemeine Wohngebiete 

(WA) in Ansatz gebracht. Dies entspricht u. a. den Festsetzungen im Bebauungsplan 

Nr. 42 [4] sowie den Darstellungen im Flächennutzungsplan [5] der Marktgemeinde 

Holzkirchen. 
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3 Schallemissionen 

3.1 Straßenverkehr 

Der längenbezogene Schallleistungspegel LWA’ einer Straße wird nach den RLS-19 

[17] aus der Verkehrsstärke M, den Lkw-Anteilen der Fahrzeuggruppen Lkw1 (p1) 

und Lkw2 (p2), dem Motorradanteil (in p2 enthalten) sowie Zu- und Abschlägen für 

unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten der einzelnen Fahrzeuggruppen, Straßen-

oberflächen und Längsneigung der Straße berechnet. Hinzu kommen gegebenenfalls 

Zuschläge für Mehrfachreflexionen und für die Störwirkung von lichtsignalgesteuerten 

Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplätzen. Der Lkw-Anteil sowie die prozentuale Auf-

teilung des Verkehrs auf den Tag- und den Nachtzeitraum wird – sofern keine genau-

eren Zählergebnisse vorliegen – gemäß diesen Richtlinien aus Erfahrungswerten in 

Abhängigkeit von der Straßengattung festgelegt. 

Berücksichtigt werden in dieser schalltechnischen Untersuchung die Verkehrsgeräu-

sche, die von relevanten Straßenzügen der folgenden Straßen ausgehen: 

- Schönlohstraße 

- Valleyer Straße 

- Angerstraße 

- Feldstraße 

- Frühlingstraße 

 

Im vorliegenden Fall wurde für das Vorhaben ein Verkehrsgutachten [3] erstellt, wel-

ches die verkehrlichen Zusatzbelastungen für 4 Planungsszenarien mit unterschied-

lichen Bewohnerzahlen untersucht. Dem bestehenden Straßenverkehrsnetz wird ins-

gesamt eine ausreichende Leistungsfähigkeit zur Abwicklung der zusätzlichen Ver-

kehrsmengen zugesprochen. Nach Rücksprache mit dem ausführenden Verkehrsgut-

achter entsprechen die in den Szenarien prognostizierten Verkehrsmengen dem 

Prognose-Planfall 2030/2035. Szenario 4 stellt dabei den ungünstigsten Fall mit den 

höchsten Verkehrsmengen dar. 

Für die schalltechnischen Berechnungen werden die im Verkehrsgutachten für das 

Szenario 4 (= maximaler Verkehr) auf den umliegenden Straßen angegebenen 

durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) zugrunde gelegt. Da in der Ver-

kehrsuntersuchung keine Angaben zur stündlichen Verkehrsstärke im Tag-/ Nacht-

zeitraum sowie zum Lkw-Anteil enthalten sind, werden diese entsprechend der Pla-

nungsempfehlungen den RLS-19, Tabelle 2, berücksichtigt. 

Bei den berücksichtigten Straßen handelt es sich um Wohnstraßen mit einer zulässi-

gen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Als Straßendeckschichttyp wird ein nicht 

geriffelter Gussasphalt gemäß RLS-19 angesetzt. 

Die wichtigsten Eingangsgrößen und die berechneten Schallemissionspegel sind in 

der nachfolgenden Tabelle 6 zusammengefasst: 
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Tabelle 6.  Wichtigste Eingangsgrößen und berechnete Schallemissionspegel der berücksich-

tigten Straßen (Prognose-Planfall 2035). 

Straße DTV 

in Kfz/24 h 

vzul. 

in 

km/h 

M 

in Kfz/h 

p1 

in % 

p2 

in % 
LWA’ 

in dB(A) 

   Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Schönlohstraße 167 30 9,60 1,67 3,0 3,0 4,0 4,0 61,6 54,0 

Valleyer Weg (Ost) 174 30 10,01 1,74 3,0 3,0 4,0 4,0 61,8 54,2 

Valleyer Weg 

(Mitte) 
211 30 12,13 2,11 3,0 3,0 4,0 4,0 62,6 55,0 

Valleyer Weg 

(West) 
537 30 30,88 5,37 3,0 3,0 4,0 4,0 66,7 59,1 

Angerstraße 39 30 2,24 0,39 3,0 3,0 4,0 4,0 55,3 47,7 

Feldstraße (Süd) 191 30 10,98 1,91 3,0 3,0 4,0 4,0 62,2 54,6 

Feldstraße (Nord) 127 30 7,30 1,27 3,0 3,0 4,0 4,0 60,4 52,8 

Frühlingsstraße 

(Nord) 
2480 30 142,6 24,8 3,0 3,0 4,0 4,0 73,3 65,7 

Frühlingsstraße 

(Süd) 
2510 30 144,33 25,10 3,0 3,0 4,0 4,0 73,4 65,8 

 

Es bedeuten: 

DTV Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h 

vzul. zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h 

M stündliche Verkehrsstärke 

p1 prozentualer Anteil des Lkw1-Verkehrs (Lastkraftwagen ohne 

Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t und Busse) 

p2 prozentualer Anteil des Lkw2-Verkehrs (Lastkraftwagen mit 

Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger) 

mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t) 

LWA’ längenbezogener Schallleistungspegel in dB(A) für die Tagzeit von 

06:00 bis 22:00 Uhr bzw. die Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr 

 

3.2 Schienenverkehr 

Der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘A eines Schienenwegs wird nach der 

Berechnungsvorschrift Schall 03 [18] u. a. aus der Zugfrequenz während der Tag- 

(06:00 bis 22:00 Uhr) und der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr), der Fahrzeugkatego-

rie, der Anzahl der Achsen, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, etc. berechnet. 

Hinzu kommen Zuschläge für die Streckenbeschaffenheit (z. B. Art der Schwellen) 

sowie für Bahnübergänge, Brücken und Kurven mit engen Radien. 

In den Berechnungen werden die Rollgeräusche, aerodynamische Geräusche, 

Aggregatgeräusche sowie Antriebsgeräusche der einzelnen Zugeinheiten berück-

sichtigt. Die Ermittlung der Schallemissionen und Zuordnung zu den verschiedenen 

Quellhöhen gemäß Schall 03 erfolgt programmintern in der verwendeten Berech-

nungssoftware Cadna/A [26]. 
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Die erforderlichen Angaben hierzu wurden durch die Deutsche Bahn AG [19] für den 

Ist-Zustand 2020 und für das Prognosejahr 2030 zur Verfügung gestellt und können 

dem Anhang B entnommen werden. 

Berücksichtigt werden in dieser schalltechnischen Untersuchung die Verkehrsgeräu-

sche, die von den unmittelbar westlich des Plangebiets verlaufenden Schienen-

strecken 5505 und 5620 ausgehen. Beide Strecken weisen eine eingleisige Gleis-

anlage auf. 

Die nach der Schall 03 resultierenden Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleis-

tung LW‘A sind in der nachstehenden Tabelle 7 zusammengefasst: 

Tabelle 7.  Resultierender Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung LW‘A der Schie-

nenstrecken nach Schall 03, tags/nachts in dB(A). 

Strecke Jahr 
Anzahl Züge Lw‘A in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht 

5505 2020 44 7 79,6 74,4 

5505 2030 53 7 81,4 75,5 

5620 2020 44 7 80,9 75,8 

5620 2030 42 8 82,0 77,8 

 

Die o. g. Schallpegel beziehen sich auf die Fahrbahnart „Schwellengleis im Schotter-

bett“ und die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit des Zugs. Die gemäß 

Schall 03 zu vergebenden Zuschläge für abweichende Fahrbahnarten sowie Brücken 

und Bahnübergänge werden im Berechnungsmodell entsprechend berücksichtigt. 

Zuschläge für enge Kurvenradien sind im vorliegenden Fall nicht zu vergeben. 

Den in der Tabelle 7 aufgeführten Werten ist zu entnehmen, dass sich die Schall-

emissionspegel für beide Strecken vom Bestandsjahr 2020 zum Prognosejahr 2030 

leicht erhöhen. Für die schalltechnischen Berechnungen werden daher die Zugzahlen 

aus dem Jahr 2030 angesetzt. 

Gemäß den Angaben der DB AG werden abweichend zu den zulässigen Höchst-

geschwindigkeiten folgende örtlich zulässige Geschwindigkeiten berücksichtigt: 

Strecke 5505 

  90 km/h  von km 35,6 bis km 37,0 

100 km/h  von km 37,0 bis km 46,6 

 

Strecke 5620 

  90 km/h  von km 0,0 bis km 1,5 

120 km/h  von km 1,5 bis km 5,0 

 

Hinweis: 

Das Plangebiet befindet sich etwa auf der Höhe von km 37,4 der Strecke 5505 und 

km 0,9 der Strecke 5620. Die Kilometrierung nimmt nach Richtung Süden hin zu. 
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Die im Berechnungsmodell berücksichtigten Zugzahlen und die für die jeweiligen 

Abschnitte resultierenden Schallemissionspegel können im Detail dem Anhang C ab 

Seite 3 entnommen werden. 

Einen Lageplan der Verkehrssituation zeigt Anhang A auf Seite 2. 

 

3.3 Tiefgarage und oberirdische Parkplätze 

Im Plangebiet sollen nach dem vorliegenden Entwurf neben einer Tiefgarage mit 

einer Kapazität von maximal 60 Pkw-Stellplätzen auch oberirdische Pkw-Stellplätze 

realisiert werden. 

Die Tiefgarage ist über die Feldstraße und eine in die Westfassade von Haus 1 inte-

grierte Zufahrt erschlossen. Die eingehauste Rampe wird über eine maximale Stei-

gung von 15 % verfügen. Die Öffnungsfläche des Portals kann mit ca. 18 m² 

(7,2 m x 2,5 m) angenommen werden. Die Zufahrt zur Tiefgarage weist eine Neigung 

von maximal 10 % auf. 

Die oberirdischen Parkplätze liegen im westlichen Teil des Plangebiets und verteilen 

sich über drei Flächen entlang der Feldstraße und dem Valleyer Weg. Die zwei Stell-

flächen an der Feldstraße weisen 3 und 6 Stellplätze für Besucher und Carsharing 

auf. Am Valleyer Weg ist zusätzlich ein Pkw-Stellplatz für Kurzzeitparker geplant. 

Für die schalltechnischen Berechnungen werden hinsichtlich der Bewegungshäufig-

keiten von Pkw (An- oder Abfahrten) gemäß der Parkplatzlärmstudie [25], Tabelle 33, 

folgende Anhaltswerte zugrunde gelegt: 

Tiefgarage 

Tag:  0,15 Bewegungen je Stellplatz und Stunde (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Nacht:  0,09 Bewegungen je Stellplatz in der ungünstigsten Nachtstunde 

 

Parkplätze (oberirdisch) 

Tag:  0,40 Bewegungen je Stellplatz und Stunde (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Nacht:  0,15 Bewegungen je Stellplatz in der ungünstigsten Nachtstunde 

 

Anmerkungen: 

Es steht noch nicht fest, ob die oberirdischen Parkplätze ggf. öffentlich gewidmet 

werden sollen. Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung werden die oberirdischen 

Parkplätze daher vorsorglich als Anlagenlärm des Vorhabens betrachtet. 

Die o. g. Bewegungshäufigkeiten sind aus rein schalltechnischen Aspekten gewählt 

und resultieren in einem höheren Verkehrsaufkommen als in der Verkehrsuntersu-

chung [3] für das Vorhaben prognostiziert. Die Schallemissionsansätze liegen somit 

immissionsschutztechnisch für die betroffenen Nachbarn auf der sicheren Seite. 
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Tiefgarage 

Die Schallemissionen von geöffneten Portalen von eingehausten Tiefgaragenrampen 

werden nach der Parkplatzlärmstudie berechnet. Danach ist von folgendem Grund-

wert der flächenbezogenen Schallemission LW'',1h für eine Bewegung je Stunde ohne 

schallabsorbierende Verkleidung der Innenrampe auszugehen: 

Tiefgaragenportal LW'',1h = 50 dB(A) je Pkw-Bewegung 

 

Dieser Grundwert schließt ein Gefälle der Tiefgaragenrampe von 13 % ein. Für die 

Differenz der o. g. maximalen Steigung der Tiefgarage von 15 % wird ein Zuschlag  

DStg = 1,2 dB gemäß Parkplatzlärmstudie berücksichtigt. Auf Grundlage der o. g. 

Bewegungshäufigkeiten resultieren folgende Schallemissionen für die Abstrahlung 

über das Tiefgargenportal: 

Tabelle 8.  Schallemissionen des Tiefgaragenportals. 

Bezeichnung Anzahl 

Stpl. 

Anzahl Bewegungen 

je Stellplatz und Stunde 

Schallleistungspegel LWA 

in dB(A) 

  Tag Nacht Tag Nacht 

Tiefgaragenportal 60 0,150 0,09 73,8 71,8 

 

Seitlich des Tiefgaragenportals (90° zur senkrechten Richtung) treten um 8 dB gerin-

gere Schallpegel auf. Die Richtwirkungskorrektur im Sinne der Parkplatzlärmstudie 

wird automatisch bei der Schallausbreitungsberechnung berücksichtigt. 

Für die Berechnung der Zu- bzw. Abfahrten der Pkw zur Tiefgarage über die Feld-

straße wird gemäß Parkplatzlärmstudie ein Schallleistungspegel in Höhe von 

LW’A,1h = 47,5 dB(A) für eine Pkw-Bewegung pro Stunde in Ansatz gebracht. Es resul-

tieren folgende Schallemissionen: 

Tabelle 9.  Schallemissionen der Pkw-Fahrwege zur Tiefgarage. 

Bezeichnung Anzahl 

Stpl. 

Anzahl Bewegungen 

je Stellplatz und Stunde 

Schallleistungspegel LW'A 

in dB(A)/m 

  Tag Nacht Tag Nacht 

Fahrweg Tiefgarage 60 0,150 0,09 57,5 55,5 

 

Für den Fahrweg auf der Tiefgaragenzufahrt mit 10 % Gefälle wird ein Zuschlag in 

Höhe von 3 dB angerechnet. 

Im Berechnungsmodell werden das Tiefgaragenportal als vertikale Flächenschall-

quelle und der Fahrweg als Linienschallquelle in 0,5 m Höhe über Gelände ange-

setzt. 
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Parkplätze 

Die Schallemissionen der oberirdischen Parkplätze werden ebenfalls nach der Park-

platzlärmstudie gemäß dem sog. zusammengefassten Verfahren für die Parkplatzart 

„Park+Ride-Parkplatz“ berechnet. 

Es ergeben sich folgende Schallemissionen für die Pkw-Parkplätze: 

Tabelle 10.  Schallemissionen der oberirdischen Parkplätze. 

Bezeichnung Anzahl 

Stpl. 

Anzahl Bewegungen 

je Stellplatz und Stunde 

Schallleistungspegel LWA 

in dB(A) 

  Tag Nacht Tag Nacht 

STP Feldstraße 

(Besucher) 
3 0,40 0,15 67,8 63,5 

STP Feldstraße 

(Besucher, 

Carsharing) 

6 0,40 0,15 70,8 66,5 

STP Valleyer Weg 

(Kurzzeitparker) 
1 0,40 0,15 63,0 58,8 

 

Die Schallemissionen für die Zu- und Abfahrten der Pkw über die öffentlichen Stra-

ßen zum Parkplatz sind im o. g. Ansatz bereits enthalten. 

Die oberirdischen Stellplätze werden im Berechnungsmodell als horizontale Flächen-

schallquelle in 0,5 m über Geländeniveau angesetzt. 

Einen Lageplan zur Tiefgarage und den oberirdischen Stellplätzen zeigt die Abbil-

dung in Anhang A auf Seite 5. 
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4 Schallimmissionen 

4.1 Berechnungsverfahren 

Zur Durchführung der Schallausbreitungsberechnungen werden das Bauvorhaben 

und dessen Nachbarschaft in ein dreidimensionales Berechnungsmodell der Soft-

ware Cadna/A [26] übernommen. Bezüglich der korrekten Umsetzung der hier ange-

wandten Regelwerke liegt für dieses Produkt eine Konformitätsherstellung des Her-

stellers nach Maßgabe der DIN 45687 [13] vor. 

Das Plangebiet wird hinsichtlich der geplanten Bebauung gemäß den vorliegenden 

Planunterlagen [1] in das Berechnungsmodell übernommen. 

Die angrenzenden Nachbargebäude sowie der Geländeverlauf werden gemäß der 

beim Landesvermessungsamt abgefragten Daten in das Modell eingepflegt [7], [8]. 

Das gegenwärtig im Bau befindliche Gebäude Frühlingstraße 15c (Flur-Nr. 338/1) 

wird nach den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung [6] im Modell ergänzt. 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt für Straßenverkehrsgeräusche 

nach den RLS-19 [17] und für Schienenverkehrsgeräusche nach der Schall 03 [18]. 

Abweichend zu den Vorgaben der RLS-19 werden stets 3 Reflexionen an schallhar-

ten Hindernissen berücksichtigt. 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen der Tiefgarage und der oberirdischen 

Stellplätze erfolgt nach der TA Lärm [11] in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [12] 

unter folgenden Randbedingungen:  

- Berechnung mit einer Mittenfrequenz f = 500 Hz 

- standortbezogener Korrekturfaktor für Meteorologie C0 = 2 dB 

- Bestimmung der Bodendämpfung nach dem "alternativen Verfahren" der 

DIN ISO 9613-2 

- Berücksichtigung von drei Reflexionen an schallharten Hindernissen 

- Reflexionsverlust an schallharten Flächen 0,5 dB 

(in Analogie zu den Vorgaben der RLS-19) 

 

Im Plangebiet werden die Geräuschimmissionen an den Baukörpern fassadengenau 

und vertikal differenziert nach Stockwerken gemäß Kapitel 2.7.1 sowie für die Freibe-

reiche als Rasterlärmkarte in einer Höhe von 2 m über Geländeniveau mit einem 

Immissionspunktabstand von 2 m x 2 m berechnet. 

Außerhalb des Plangebiets werden die Geräuschimmissionen an den nächstgelege-

nen Immissionsorten gemäß Kapitel 2.7.2 berechnet. 

Die in die Berechnungssoftware eingegebenen Daten sind in Anhang C auszugs-

weise aufgelistet und in Anhang A in den Abbildungen auf den Seiten 2 bis 5 grafisch 

dargestellt. 
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4.2 Berechnungsergebnisse Verkehrsgeräusche 

4.2.1 Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs im Plangebiet 

Ausgehend von den Schallemissionen des Straßenverkehrs nach Kapitel 3.1 und des 

Schienenverkehrs nach Kapitel 3.2 ergeben sich durch den Gesamtverkehr im Plan-

gebiet die im Anhang A in Form von Gebäudelärmkarten dargestellten Beurteilungs-

pegel: 

Anhang A, Seite 3, oben:   Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Anhang A, Seite 3, unten:  Beurteilungspegel Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) 

 

Dargestellt sind die Beurteilungspegel für das jeweils lauteste Geschoss je Fassa-

denabschnitt, welches zumeist in den oberen Geschossen liegt. Für die Tagzeit ist 

außerdem eine Rasterlärmkarte in 2 m Höhe über Geländeniveau dargestellt (Immis-

sionspunktraster 2 m x 2 m). 

In der nachfolgenden Tabelle 11 sind die jeweils höchsten Beurteilungspegel an den 

geplanten Gebäuden zusammengefasst. Diese werden den Orientierungswerten der 

DIN 18005 [14], [15] und den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [10] gegen-

übergestellt. 

Tabelle 11.  Höchste durch den Gesamtverkehrslärm an den Außenfassaden der Gebäude im 

Plangebiet hervorgerufene Beurteilungspegel Lr mit Gegenüberstellung der Orientierungs-

werte (OW) der DIN 18005 und der Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV. 

Gebäude Gebietseinstufung Lr in dB(A) OW in dB(A) IGW in dB(A) 

  Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

WBH Haus 1 WA 65 60 55 45 59 49 

WBH Haus 2 WA 65 60 55 45 59 49 

WBH Haus 3 WA 55 50 55 45 59 49 

WBH Haus 4 WA 48 43 55 45 59 49 

WBH Haus 5 WA 57 51 55 45 59 49 

WBH Haus 6 WA 54 48 55 45 59 49 

 

Im vorliegenden Fall werden die Schallimmissionen maßgeblich durch den Schienen-

lärm der westlich verlaufenden Bahnstrecken bestimmt. Es treten daher an den den 

Gleisanlagen nächstgelegenen Häusern 1 und 2 mit bis zu 65 dB(A) am Tag und bis 

zu 60 dB(A) in der Nacht die höchsten Beurteilungspegel auf. An den gleisabgewand-

ten Fassaden sowie den durch die vorgelagerten Gebäude abgeschirmten Häuser 

errechnen sich deutlich geringere Schallpegel. 

Die Beurteilungspegel auf den zum Aufenthalt bestimmten Freiflächen liegen zur 

Tagzeit unterhalb von 60 dB(A). 
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4.2.2 Beurteilungspegel des Straßenverkehrs in der Nachbarschaft 

Im Umfeld der maßgeblich vom Vorhaben genutzten Straßen ergeben sich auf 

Grundlage der Schallemissionen des Straßenverkehrs nach Kapitel 3.1 die im 

Anhang A in Form von Gebäudelärmkarten dargestellten Beurteilungspegel: 

Anhang A, Seite 4, oben:   Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Anhang A, Seite 4, unten:  Beurteilungspegel Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) 

 

Dargestellt sind die Beurteilungspegel an den nächstgelegenen Nachbargebäuden 

für das jeweils lauteste Geschoss je Fassadenabschnitt, welches zumeist in den obe-

ren Geschossen liegt. 

Ergänzend sind die berechneten Beurteilungspegel für das lauteste Geschoss in der 

Tabelle 12 zusammengefasst und den Immissionsrichtwerten der 16. BImSchV 

gegenübergestellt. 

Tabelle 12.  Höchste durch den Straßenverkehrslärm an den Außenfassaden der Gebäude 

außerhalb des Plangebiets hervorgerufene Beurteilungspegel Lr mit Gegenüberstellung der 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV. 

Immissionsort / Lage Gebietseinstufung Lr in dB(A) IGW in dB(A) 

  Tag Nacht Tag Nacht 

Angerstr. 1 WA 48 41 59 49 

Angerstr. 3 WA 45 37 59 49 

Angerstr. 3a WA 44 37 59 49 

Angerstr. 5 WA 43 36 59 49 

Angerstr. 5a WA 43 36 59 49 

Angerstr. 7 WA 43 36 59 49 

Angerstr. 7a WA 43 36 59 49 

Angerstr. 9 WA 43 36 59 49 

Angerstr. 9a WA 43 35 59 49 

Angerstr. 11 / Valleyer Weg 11 WA 46 39 59 49 

Schönlohstr. 26 WA 48 41 59 49 

Schönlohstr. 28 WA 48 41 59 49 

Valleyer Weg 10 WA 52 44 59 49 

Valleyer Weg 8a WA 52 44 59 49 

Valleyer Weg 8 WA 52 44 59 49 

Valleyer Weg 6a WA 52 45 59 49 

Valleyer Weg 6 WA 51 43 59 49 

Valleyer Weg 4 WA 51 43 59 49 

Valleyer Weg 2 WA 51 43 59 49 

Valleyer Weg 3 WA 56 49 59 49 

Frühlingstr. 15c WA 53 45 59 49 
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4.3 Berechnungsergebnisse Tiefgarage und oberirdische Stellplätze 

Ausgehend von den in Kapitel 3.3 aufgeführten Schallemissionen ergeben sich durch 

die Tiefgarage und die oberirdischen Parkplätze Beurteilungspegel, welche im 

Anhang A in Form von Gebäudelärmkarten dargestellt sind. Dargestellt sind die 

Berechnungsergebnisse für das jeweils lauteste Geschoss im Plangebiet sowie für 

die nächstgelegenen Nachbargebäude: 

Anhang A, Seite 5, oben:   Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 

Anhang A, Seite 5, unten:  Beurteilungspegel lauteste Nachtstunde 

 

Ergänzend sind in der nachfolgenden Tabelle 13 die jeweils höchsten Beurteilungs-

pegel je Immissionsort zusammengefasst dargestellt und den Immissionsgrenzwer-

ten gemäß TA Lärm gegenübergestellt: 

Tabelle 13.  Höchste durch den Lärm der Tiefgarage und der Parkplätze hervorgerufene 

Beurteilungspegel Lr mit Gegenüberstellung der Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm. 

Immissionsort / Lage Gebietseinstufung Lr in dB(A) IRW in dB(A) 

  Tag Nacht Tag Nacht 

WBH Haus 1 WA 51 47 55 40 

WBH Haus 2 WA 42 36 55 40 

WBH Haus 3 WA 45 39 55 40 

WBH Haus 4 WA 46 40 55 40 

WBH Haus 5 WA 32 26 55 40 

WBH Haus 6 WA 31 25 55 40 

Angerstr. 1 WA 41 35 55 40 

Angerstr. 3 WA 42 36 55 40 

Angerstr. 3a WA 42 36 55 40 

Angerstr. 5 WA 42 36 55 40 

Angerstr. 5a WA 42 36 55 40 

Angerstr. 7 WA 42 36 55 40 

Angerstr. 7a WA 42 36 55 40 

Angerstr. 9 WA 36 30 55 40 

Angerstr. 9a WA 34 28 55 40 

Angerstr. 11 / Valleyer Weg 11 WA 27 21 55 40 

Schönlohstr. 26 WA 23 17 55 40 

Schönlohstr. 28 WA 19 13 55 40 

Valleyer Weg 10 WA 10 5 55 40 

Valleyer Weg 8a WA 12 7 55 40 

Valleyer Weg 8 WA 18 12 55 40 

Valleyer Weg 6a WA 19 13 55 40 

Valleyer Weg 6 WA 22 16 55 40 

Valleyer Weg 4 WA 33 27 55 40 

Valleyer Weg 2 WA 35 29 55 40 

Valleyer Weg 3 WA 39 34 55 40 

Frühlingstr. 15c WA 40 36 55 40 
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Anmerkung: 

Wie in Kapitel 2.5 erläutert, wird auf die Untersuchung der kurzzeitigen Geräuschspit-

zen in Zusammenhang mit den Tiefgaragen und den oberirdischen Parkplätzen ver-

zichtet. 

 

5 Beurteilung 

5.1 Beurteilungspegel des Gesamtverkehrs im Plangebiet 

Die Berechnungsergebnisse in Kapitel 4.2.1 zeigen, dass im Plangebiet durch die 

umliegenden Verkehrswege Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) am Tag und 

60 dB(A) in der Nacht zu erwarten sind. Die höchsten Pegel errechnen sich an den 

schienenzugewandten Westfassaden der Häuser 1 und 2. An dem am geringsten 

vom Verkehrslärm betroffenen Haus 4 sind Beurteilungspegel von maximal 48 dB(A) 

am Tag und 43 dB(A) in der Nacht zu erwarten. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 [15] der DIN 18005 [14] 

betragen für Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht. 

An den schienennächsten Fassaden der Häuser 1 und 2 werden diese Orientierungs-

werte tags um bis zu 10 dB und nachts um bis zu 15 dB überschritten. An Haus 3 

werden die Orientierungswerte tags eingehalten und nachts an den westlichen und 

südlichen Fassaden um bis zu 5 dB überschritten. An Haus 4 werden die Orientie-

rungswerte tags und nachts eingehalten. An den westlichen und südlichen Fassaden 

von Haus 5 werden die Orientierungswerte tags um bis zu 2 dB und nachts um bis zu 

6 dB überschritten. An Haus 6 wird der Orientierungswert tags eingehalten und 

nachts im Bereich der Südfassade um bis zu 3 dB überschritten. 

Die hilfsweise für die Beurteilung von Verkehrsgeräuschimmissionen heranzuziehen-

den Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [10] für Allgemeine Wohngebiete in 

Höhe von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht werden teilweise ebenfalls 

überschritten. An den Südwestfassaden der Häuser 1 und 2 betragen die höchsten 

Überschreitungen 6 dB tags und 11 dB nachts. Zum Vergleich werden die Immis-

sionsgrenzwerte an den Nordostfassaden der Häuser 1 und 2 eingehalten. An den 

Häusern 4 und 6 wird der Immissionsgrenzwert tags und nachts eingehalten. An den 

Häusern 3 und 5 wird der Immissionsgrenzwert tags eingehalten und nachts gering-

fügig um bis zu 2 dB überschritten. 

Die in der Rechtsprechung oftmals zitierten Schwellwerte zur Gesundheitsgefähr-

dung bzw. zur enteignungsrechtlichen Zumutbarkeit von ca. 70 dB(A) am Tag und ca. 

60 dB(A) in der Nacht werden nachts an den südwestlichen Fassaden der Häuser 1 

und 2 zwar erreicht, jedoch nicht überschritten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gleisnächsten Häuser 1 und 2 zwar 

einer hohen Verkehrslärmbelastung ausgesetzt sind, diese Gebäude aber gleichzei-

tig den Schienenlärm für die dahinterliegenden Häuser deutlich abschirmen. Durch 

die Riegelfunktion der Häuser 1 und 2 werden die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV an den Häusern 4 und 6 durchweg eingehalten. Bei den Häusern 1, 2, 

3 und 5 ergeben sich an den gleisabgewandten Fassaden Bereiche ohne Überschrei-

tungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. 

Innerhalb der zum Aufenthalt bestimmten Freibereiche „Hof West“ und „Hof Ost“ sind 

am Tag Beurteilungspegel von unter 55 dB(A) zu erwarten.  
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Diesen Bereichen kann daher eine hohe Aufenthaltsqualität zugesprochen werden. 

Für den zwischen Haus 2 und Haus 5 gelegenen „Platz“ ergibt sich am Tag mit Beur-

teilungspegel im Bereich von 53 bis 59 dB(A) ebenfalls eine vergleichsweise ruhige 

Zone. 

Aufgrund der teilweisen Überschreitung der schalltechnischen Anforderungen der 

DIN 18005 und der 16. BImSchV sind für die Gebäude die Möglichkeiten für die 

Berücksichtigung verschiedener Schallschutzmaßnahmen zu prüfen (sh. Vorschläge 

hierzu in Kapitel 6). 

Grundsätzlich sind die Fassadenbereiche mit Überschreitungen der schalltechni-

schen Anforderungen einer städtebaulichen Abwägung zugänglich. In den betroffe-

nen Bereichen kann ein hinreichender Schallschutz durch passive Schallschutzmaß-

nahmen (Schallschutzfenster mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen etc.) an 

schutzbedürftigen Räumen erzielt werden. 

 

5.2 Beurteilungspegel des Straßenverkehrs in der Nachbarschaft 

Nach den in Kapitel 4.2.2 dargestellten Berechnungsergebnissen, ist der zukünftige 

Gesamtverkehr auf den relevant betroffenen Straßen, inkl. der Ziel- und Quellfahrten 

des Plangebiets, nicht dazu geeignet, die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für 

Wohngebiete in Höhe von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts an den maßgeblich 

betroffenen Nachbargebäuden zu übertreffen. 

Eine erstmalige Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist damit 

ausgeschlossen. Das mit dem Vorhaben zusammenhängende Verkehrsaufkommen 

auf den unmittelbar angrenzenden Straßen ist daher als unkritisch zu bewerten. Wei-

tere Schallschutzmaßnahmen sind für das Vorhaben nicht erforderlich. 

 

5.3 Beurteilungspegel der Tiefgarage und der oberirdischen Parkplätze 

Den Berechnungsergebnissen in Kapitel 4.3 kann entnommen werden, dass durch 

die Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Parkplätze an den am stärksten 

betroffenen Beurteilungspegel von bis zu 51 dB(A) am Tag und 47 dB(A) in der Nacht 

zu erwarten sind. Die vorgenannten Pegel ergeben sich an Haus 1 in unmittelbarer 

Nähe zur Tiefgaragenzufahrt. An den anderen Fassaden von Haus 1 und den Häu-

sern 2 bis 6 ergeben sich geringere Pegel. 

Außerhalb des Plangebiets sind an den in erster Linie betroffenen Gebäuden gegen-

überliegend der Tiefgaragenzufahrt Beurteilungspegel von maximal 41 dB(A) am Tag 

und 36 dB(A) in der Nacht zu erwarten. An allen anderen Nachbargebäuden sind 

niedrigere Beurteilungspegel zu erwarten. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete in Höhe von 

55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts werden durch die Nutzung der Tiefgarage und 

der oberirdischen Stellplätze innerhalb und außerhalb des Plangebiets eingehalten. 

Abweichend davon ergeben sich nachts an der Südwestfassade von Haus 1 in unmit-

telbarer Nähe zur Tiefgaragenabfahrt Überschreitungen des Immissionsrichtwertes 

der TA Lärm um bis zu 7 dB.  
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Bei der Planung von Haus 1 sollte daher an den danebenliegenden Fassadenberei-

chen und den darüberliegenden Etagen auf Schlafräume mit einem einzigen öffenba-

ren Fester in Richtung Tiefgaragenzufahrt verzichtet werden. Wie in Kapitel 4.2.1 

beschrieben, ist der betroffene Bereich ohnehin am stärksten vom Schienenlärm 

beaufschlagt. 

Darüberhinausgehende Schallschutzmaßnahmen – bezogen auf die Nutzung der 

geplanten Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze – sind im vorliegenden Fall 

nicht erforderlich. 

 

Hinweis: 

Bei einer öffentlichen Widmung der oberirdischen Stellplätze wären deren Geräusche 

dem öffentlichen Straßenlärm zuzurechnen. In dem Fall würden die weniger strengen 

Anforderungen der 16. BImSchV gelten als die hier vorsorglich herangezogenen 

Anforderungen der TA Lärm. 
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6 Schallschutzmaßnahmen bezogen auf den Verkehrslärm 

6.1 Abschirmeinrichtungen 

Ausreichend wirksame Abschirmeinrichtungen, die die Schallpegel im erforderlichen 

Maß vermindern könnten, sind aufgrund der geplanten Erschließung zur Tiefgarage 

und der oberirdischen Parkplätze an der Feldstraße aus städtebaulich verträglicher 

Sicht nicht möglich. 

 

6.2 Schalltechnisch günstige Anordnung der Gebäude 

Grundsätzlich kann durch eine günstige Anordnung der Gebäude die schalltechni-

sche Situation für dahinterliegende Gebäude(-teile) verbessert werden. 

Im vorliegenden Planentwurf ist die Anordnung der Baukörper bereits schalltechnisch 

günstig. Die zwei parallel zur westlich gelegenen Gleisanlage angeordneten Häuser 1 

und 2 erfüllen eine Riegelfunktion, sodass der Schienenlärm für dahinterliegende 

Bereiche abgeschirmt wird. 

Zum Schutz vor den Verkehrsgeräuschen können somit die für den Aufenthalt 

bestimmten Außenwohnbereiche und Freifläche in den ruhigen Zonen angeordnet 

werden, (vgl. Rasterlärmkarte im Anhang A auf Seite 3). 

 

6.3 Wohnungsgrundrissgestaltung 

Wir schlagen vor, im vorliegenden Fall eine starke Gewichtung auf eine günstige 

(Wohnungs-)Grundrissgestaltung zu legen mit dem Ziel, Fenster von schutzbedürfti-

gen Aufenthaltsräumen an lauten Fassaden (mit Überschreitung der Immissionsricht-

werte der 16. BImSchV für Wohngebiete) so weit wie möglich zu vermeiden. 

Schutzbedürftige Aufenthaltsräume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, sind 

nach Möglichkeit so anzuordnen, dass die Belüftung über ein Fenster in einem Fas-

sadenbereich ohne Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

für Wohngebiet möglich ist. Zusätzliche Fenster eines Schlafraums sind dann auch 

an Fassaden mit höheren Beurteilungspegeln möglich. 

Im vorliegenden Fall wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Wohnge-

biete zumindest in der Nacht an den westlich orientierten Fassadenbereichen der 

Häuser 1, 2, 3 und 5 überschritten. Die betroffenen Bereiche mit Überschreitungen 

des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete in Höhe von 49 dB(A) 

in der Nacht sind stockwerksweise im Anhang A auf Seite 6 dargestellt. 

An den betroffenen Fassaden ist von der Unterbringung von Schlaf- und Kinderzim-

mern nach Möglichkeit abzusehen und diese in ruhigere Bereiche anzuordnen. 

Sofern dies nicht umsetzbar ist, sind für Schlafräume, deren Fenster an Fassaden mit 

Beurteilungspegeln von über 49 dB(A) nachts geplant werden passive Schallschutz-

maßnahmen gemäß Kapitel 6.4 (verglaste Vorbauten) oder Kapitel 6.5 (Lüftungsein-

richtungen) vorzusehen. 
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6.4 Teilverglaste Vorbauten 

Für die zur Belüftung notwendigen Fenster von Aufenthaltsräumen von Wohnungen, 

die nicht durch eine geeignete Grundrissgestaltung ausreichend geschützt werden 

können, können (teil-)verglaste Vorbauten bzw. Loggien oder Wintergartenkonstruk-

tionen vorgesehen werden. Besonders für Fenster, deren Fensterfläche senkrecht 

zur Schallquelle angeordnet ist, ist diese Maßnahme sehr wirkungsvoll, da dort eine 

Belüftungsmöglichkeit des verglasten Vorbaus von einer leisen Seite möglich ist. 

Es ist zu beachten, dass die Belüftung eines verglasten Vorbaus an einer möglichst 

schallabgewandten Seite des Vorbaus erfolgt. 

Nach unseren Erfahrungen können die Beurteilungspegel vor Wohnraumfenstern bei 

schalltechnisch günstiger Anordnung der Belüftungsöffnungen durch einen verglas-

ten Vorbau um 10 bis 15 dB reduziert werden. Durch eine schallabsorbierende Ver-

kleidung der Deckenuntersichten kann die Pegelminderung ggf. noch etwas verbes-

sert werden. 

Im geschlossenen Zustand wirken verglaste Vorbauten in Verbindung mit den darin 

befindlichen Fenstern des Aufenthaltsraums wie Schallschutzfenster mindestens der 

Schallschutzklasse 3. 

Eine Einfachverglasung ist aus schalltechnischer Sicht für die Vorbauten zumeist 

ausreichend. Bauphysikalische Besonderheiten sind bei der Ausführung zu beachten. 

 

6.5 Schalldämmende Lüftungseinrichtungen 

Sofern durch eine günstige Grundrissgestaltung gemäß Kapitel 6.3 oder durch einen 

verglasten Vorbau gemäß Kapitel 6.4 nicht bei wenigstens einem Fenster des jeweili-

gen Schlafraums ein Beurteilungspegel von ≤ 49 dB(A) in der Nachtzeit eingehalten 

werden kann, ist für den Schlafraum eine schalldämmende Lüftungseinrichtung vor-

zusehen. Bei Beurteilungspegeln von über 49 dB(A) nachts ist ein ungestörter Schlaf 

bei geöffneten Fenstern häufig nicht mehr möglich. 

Die von dieser Maßnahme betroffenen Fassadenabschnitte sind aus der Darstellung 

im Anhang A auf Seite 6 ersichtlich. 

Bei der Auswahl der Lüftungseinrichtung ist darauf zu achten, dass eine ausrei-

chende Luftwechselrate gewährleistet wird. Sofern motorisch betriebene Lüfter ver-

wendet werden, sollten durch die Lüftergeräusche keine höheren Innenschallpegel im 

Raum als maximal 25 dB(A) erzeugt werden. Die Gesamtschalldämmung der Gebäu-

deaußenhaut darf durch die Lüftungseinrichtungen nicht wesentlich vermindert wer-

den. 

Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stoßlüf-

tung angewandt werden. Im vorliegenden Fall ist daher bei allen nur in der Tageszeit 

genutzten Aufenthaltsräumen die Stoßlüftung ausreichend. 
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6.6 Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen 

Nach Kapitel A 5.2, Anlage A 5.2 /1 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen 

vom April 2021 [20] ist ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

erforderlich, wenn 

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm 

am Gebäude zu treffen sind oder 

b) „der maßgebliche Außenlärmpegel“ (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 

[22]) auch nach den vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder 

höher ist als 

- 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, 

Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in 

Krankenhäusern und Sanatorien, 

- 66 dB(A) bei Büroräumen. 

 

Somit ist zu prüfen, ob an den Baukörpern im Plangebiet der „maßgebliche Außen-

lärmpegel“ nach der DIN 4109-2:2018-1 höher ist als die o. g. Auslösewerte. 

Bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels ist die Einwirkung aller 

Schallquellen gemeinsam zu berücksichtigen. Nach der DIN 4109-2:2018-01 ergibt 

sich der maßgebliche Außenlärmpegel La  

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel Lr (06:00 bis 22:00 Uhr) 

und einer Addition von 3 dB(A) sowie 

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel Lr (22:00 bis 06:00 Uhr) 

und einer Addition von 3 dB(A) plus einem Zuschlag von 10 dB(A) zur Berück-

sichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in 

der Nacht). 

 

Maßgeblich für die Auslegung der Außenbauteilkonstruktionen ist dann der sich in 

dem jeweiligen Beurteilungszeitraum ergebende höhere Wert (Tag oder Nacht). 

Gemäß der DIN 4109-2:2018-1 wird bei der Berechnung der maßgeblichen Außen-

lärmpegel der Beurteilungspegel des Schienenverkehrs aufgrund der Frequenz-

zusammensetzung in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße 

von Außenbauteilen pauschal um 5 dB gemindert. 

Zur Berücksichtigung von Anlagengeräuschen (u. a. eigene Tiefgarage und Stell-

plätze) wird der gemäß TA Lärm zulässige Immissionsrichtwert in Höhe von 55 dB(A) 

tags und 40 dB(A) nachts angesetzt. 

Der nach Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 resultierende maßgebliche Außen-

lärmpegel La ist in der nachfolgenden Abbildung 1 je Fassadenabschnitt für das 

ungünstige Geschoss dargestellt: 
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Abbildung 1.  Maßgeblicher Außenlärmpegel in dB(A) nach der DIN 4109-2:2018-01. 

 

Der obigen Abbildung kann entnommen werden, dass sich an den Baukörpern im 

Plangebiet maßgebliche Außenlärmpegel im Bereich von 59 bis 69 dB(A) errechnen. 

Für Schlafräume, die nur über Fenster an Fassaden, an denen der Beurteilungspegel 

in der Nachtzeit 49 dB(A) übersteigt belüftet werden können, sind, sofern keine ande-

ren Maßnahmen gemäß Kapitel 6.3 oder 6.4 getroffen werden können, schallge-

dämmte Lüftungseinrichtungen gemäß Kapitel 6.5 vorzusehen. 

Die Detailauslegung von passiven Schallschutzfenstern ist nicht Gegenstand der 

Bauleitplanung. In die Ermittlung des erforderlichen Schalldämm-Maßes Rw der ein-

zelnen Fassadenbauteile gehen u. a. Raumnutzung und Raumabmessungen, Fens-

terabmessungen usw. ein. Eine genaue Auslegung der im Einzelnen erforderlichen 

Schallschutzfenster kann nur im Rahmen der Objektplanung anhand der Planunterla-

gen nach der DIN 4109-1 [21] erfolgen. 
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7 Empfehlungen für Festsetzungen im Bebauungsplan 

7.1 Vorbemerkung 

Nachfolgende Festsetzungsvorschläge zur Übernahme von Schallschutzmaßnahmen 

in den Bebauungsplan beruhen auf dem städtebaulichen Entwurf vom 13.01.2022 [1]. 

Wesentliche Änderungen der Planung bedürfen einer erneuten schalltechnischen 

Prüfung sowie ggf. einer Anpassung der Festsetzungsvorschläge. 

Die nachfolgenden Festsetzungen der Schallschutzmaßnahmen werden aus rein 

fachlicher Sicht vorgeschlagen. Diese bedürfen im weiteren Verfahren noch einer 

Überprüfung der plangebenden Gemeinde und ggf. einer Ergänzung aus städte-

planerischer bzw. baurechtlicher Sicht. 

Es wird empfohlen das Gutachten Müller-BBM Nr. M161375/03 als Bestandteil des 

Bebauungsplans zu erklären bzw. in der Begründung auf dieses Gutachten zu ver-

weisen. 

 

7.2 Festsetzungen im Planteil 

Die Fassaden, an denen durch den Verkehrslärm Beurteilungspegel in Höhe von 

Lr = 49 dB(A) in der Nacht übertroffen werden (vgl. Markierung Anhang A, Seite 6), 

sind mit dem (frei zu wählenden) Planzeichen "X" zu kennzeichnen: 

Planzeichen "X" Beurteilungspegel Lr > 49 dB(A) nachts. 

 

7.3 Textliche Festsetzungen 

Für die textlichen Festsetzungen der Schallschutzmaßnahmen werden folgende For-

mulierungen vorgeschlagen: 

1. Die Funktion der Schallschutzbebauung der westlichen Häuser 1 und 2 muss 

vor dem Bezug der östlich angrenzenden Häuser 3 bis 6 erfüllt sein. 

 

2. Für alle im Planumgriff geplanten schutzbedürftigen Aufenthaltsräume ist im 

Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ein rechnerischer Nachweis der ausrei-

chenden Schalldämmung der Außenbauteilkonstruktionen gegenüber dem 

Außenlärm nach der DIN 4109-01 (Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindest-

anforderungen, Stand 2018-01) in Verbindung mit der DIN 4109-02 (Schall-

schutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforde-

rungen, Stand 2018-01) zu führen. 

 

3. Die Fenster von Schlafräumen (Schlaf- und Kinderzimmer) sollten möglichst an 

den Fassaden ohne Planzeichen „X“ angeordnet werden. Ist dies nicht möglich, 

sind für Schlafräume an den gekennzeichneten Fassaden zusätzliche Maßnah-

men erforderlich, um eine ausreichende, permanente Belüftung bei gleichzeiti-

ger Einhaltung der o. g. Anforderungen an die Schalldämmung gegen Außen-

lärm sicherzustellen. Hierfür kommen z. B. Loggien mit Außenverglasung, Prall-

scheiben sowie Schallschutzfenster in Kombination mit schalldämmenden Lüf-

tungseinrichtungen in Frage. Diese Maßnahmen dürfen die o. g. Schalldäm-

mung der Fassaden nicht reduzieren. 

  



   

 M161375/03       Version 1        NRN/MARR  

 17. Januar 2022  Seite 34 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
6

1
\M

1
6
1

3
7
5

\M
1
6
1

3
7

5
_

0
3

_
B

e
r_

1
D

.D
O

C
X

:1
7
. 

0
1
. 
2

0
2

2
 

8 Grundlagen 

[1] Planunterlagen zum Vorhaben „Winklbauer Höfe“, erstellt durch N-V-O Nuyken 

von Oefele Architekten BDA und Stadtplaner: 

• Vorabzug Lageplan vom 13.01.2022, 

• Höhenangaben gemäß E-Mail vom 13.01.2022. 

[2] Abstimmungen zum Vorhaben zwischen Quest Neues Wohnen Holzkirchen 

GmbH (Hr. Sandbichler) und Müller-BBM GmbH (Hr. Narten) per Telefon und  

E-Mail im Mai und Juni 2021 sowie Januar 2022. 

[3] Verkehrsuntersuchung zum Projekt Winklbauer Höfe Holzkirchen, erstellt durch 

mobildenker GmbH: 

• Entwurf Verkehrsgutachten vom 08.04.2021, 

• Verkehrsmengenkarten vom 03.05.2021 

• Abstimmungen per Telefon und E-Mail zwischen mobildenker GmbH  

(Hr. Reintjes) und Müller-BBM GmbH (Hr. Narten) per Telefon und E-Mail 

im Mai 2021. 

[4] Bebauungspläne der Marktgemeinde Holzkirchen, Internetfassungen im 

BayernAtlas: https://v.bayern.de/h55JS, abgerufen am 28.05.2021 

[5] Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Marktgemeinde 

Holzkirchen, Stand vom 30.01.2014 (Internetfassung 

https://www.holzkirchen.de/ceasy/resource/?id=4324&download=1) 

[6] Ortsbesichtigung im Untersuchungsgebiet mit Fotodokumentation am 

07.06.2021, durchgeführt durch Müller-BBM. 

[7] Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Downloads vom 

01.03.2021: 

• digitale Flurkarten (DFK) 

• digitales Orthophoto (DOP20) 

• digitales Geländemodel (DGM1) 

[8] Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; 3D-Gebäudemodell 

(LoD1) im Shape-Format, übermittelt per E-Mail am 02.03.2021. 

[9] Bundes-Immissionsschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 

ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) 

[10] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes (16. BImSchV) Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I 

Nr. 27 vom 20.06.1990 S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

4. November 2020 (BGBl. I Nr. 50 S. 2334) geändert worden ist 

https://v.bayern.de/h55JS
https://www.holzkirchen.de/ceasy/resource/?id=4324&download=1
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[11] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-

setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 

26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvor-

schrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

[12] DIN ISO 9613-2: Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Entwurf September 1997 

[13] DIN 45687: Akustik – Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräusch-

immission im Freien – Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. 

2006-05. 

[14] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau; Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung. Juli 2002 

[15] Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1: Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung. Mai 1987 

[16] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90: Ausgabe 1990.  

Der Bundesminister für Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990.  

Berichtigter Nachdruck Februar 1992 

[17] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19  

(VkBl. 2019, Heft 20, lfd Nr. 139, S. 698) 

[18] Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen – 

Schall 03 gemäß Anlage 2 zur 16. BImSchV Ausgabe 2014. 

[19] Angaben zum Verkehrsaufkommen auf den Schienenstrecken 5505 und 5620 

(Ist-Zahlen 2020 und Prognose 2030), Bereich Holzkirchen; E-Mail des 

Verkehrsdatenmanagements der Deutschen Bahn AG vom 25.03.2021. 

[20] Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe April 2021. 

[21] DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01. 

[22] DIN 4109-2: Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der 

Erfüllung der Anforderungen. 2018-01. 

[23] VDI-Richtlinie 2719: Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-

gen. August 1987 

[24] Lärmschutz in der Bauleitplanung; Schreiben des Bayerischen Staatsministeri-

ums des Innern, für Bau und Verkehr vom 25.07.2014 an die Regierungen mit 

Nebenabdrucken für die unteren Bauaufsichts- und Immissionsschutzbehörden 

[25] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 

Tiefgaragen; Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auf-

lage, Augsburg 2007. 

[26] Software zur Lärmberechnung Cadna/A, Version 2021 MR 2,  

DataKustik GmbH. 
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Anhang A 

Abbildungen 
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36
0Beurteilungspegel Nacht

\\s-muc-fs01\AlleFirmen\M\Proj\161\M161375\Verkehrslärm\CadnaA\M161375_03_BER_1D.cna - Variante:  Beurteilungspegel TA Lärm

Maßstab 1:1500

 Linienquelle
 vert. Flächenquelle
 Parkplatz
 Haus
 Höhenlinie
 Hausbeurteilung

0 5 10 15 20 25 m

Geobasisdaten:
Bayerische
Vermessungsverwaltung

Quest Neues Wohnen - Winklbauer Höfe Holzkirchen
Anlagenlärm / Immissionen Tiefgarage und Parkplätze (höchste Pegel je Etage)
M161375/03 Version 1 NRN 
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Strecke 5620

v_m
ax = 90 km

/h

Strecke 5505

v_m
ax = 100 km

/h

WBH Haus 1

WBH Haus 2

WBH Haus 3

WBH Haus 4

WBH Haus 5

WBH Haus 6

Beurteilungspegel Verkehr nachts > 49 dB(A) im EG

Strecke 5620

v_m
ax = 90 km

/h

Strecke 5505

v_m
ax = 100 km

/h

WBH Haus 1

WBH Haus 2

WBH Haus 3

WBH Haus 4

WBH Haus 5

WBH Haus 6

Beurteilungspegel Verkehr nachts > 49 dB(A) im 1.OG

Strecke 5620

v_m
ax = 90 km

/h

Strecke 5505

v_m
ax = 100 km

/h

WBH Haus 1

WBH Haus 2

WBH Haus 3

WBH Haus 4

WBH Haus 5

WBH Haus 6

Beurteilungspegel Verkehr nachts > 49 dB(A) im 2.OG

Strecke 5620

v_m
ax = 90 km

/h

Strecke 5505

v_m
ax = 100 km

/h

WBH Haus 1

WBH Haus 2

WBH Haus 3

WBH Haus 4

WBH Haus 5

WBH Haus 6

Beurteilungspegel Verkehr nachts > 49 dB(A) im 3.OG

Geobasisdaten:
Bayerische
Vermessungsverwaltung

Quest Neues Wohnen - Winklbauer Höfe Holzkirchen
Fassadenbereiche je Etage mit Beurteilungspegeln von über 49 dB(A) in der Nacht
M161375/03 Version 1 NRN 
17.01.2022 Anhang A, Seite 6
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Anhang B 

Zugzahlen der Deutsche Bahn AG 
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Strecke 5505
Abschnitt Holzkirchen bis Warngau

Bereich Holzkirchen

von_km 36,4 bis_km 42,4

Zustand 2020 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

RB-VT 1 0 120 6-A10 4

RB-VT 5 0 120 6-A10 1

RB-VT 3 0 120 6-A10 3

RB-VT 16 0 140 6-A8 2

RB-VT 17 5 140 6-A8 1

RB-VT 2 2 140 6-A8 3

44 7 Summe beider Richtungen

von km bis km km/h 

35,6 37,0 90

37,0 46,6 100

VzG
(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten)

Gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 (KW 08/2021) des Bundes ergeben sich folgende Werte

Strecke 5505
Abschnitt Holzkirchen bis Warngau

Bereich Holzkirchen

von_km 36,4 bis_km 42,4

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

RV-VT 51 7 140 6-A8 2

GZ-V 2 0 100 8-A4 1 10-Z5 10 Grundlast

53 7 Summe beider Richtungen

von km bis km km/h 

35,6 37,0 90

37,0 46,6 100

VzG
(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten)
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Strecke 5620
Abschnitt Holzkirchen bis Darching

Bereich Holzkirchen

von_km 0,0 bis_km 6,5

Zustand 2020 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

RB-VT 4 0 120 6-A10 1

RB-VT 2 0 120 6-A10 4

RB-VT 1 0 120 6-A10 3

RB-VT 15 2 140 6-A8 1

RB-VT 7 1 140 6-A8 4

RB-VT 11 1 140 6-A8 3

RB-VT 4 3 140 6-A8 2

44 7 Summe beider Richtungen

von km bis km km/h 

-0,4 0,0 40

0,0 1,5 90

1,5 5,0 120

5,0 8,9 100

VzG
(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten)

Gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 (KW 08/2021) des Bundes ergeben sich folgende Werte

Strecke 5620
Abschnitt Holzkirchen bis Darching

Bereich Holzkirchen

von_km 0,0 bis_km 6,5

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

Fahrzeugk

ategorie Anzahl

RV-VT 42 8 140 6-A8 3

42 8 Summe beider Richtungen

von km bis km km/h 

-0,4 0,0 40

0,0 1,5 90

1,5 5,0 120

5,0 8,9 100

VzG
(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten)
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Anhang C 

Software-Eingabedaten (auszugsweise) 

 

  



   

 M161375/03       Version 1        NRN/MARR 

 17. Januar 2022 Anhang C, Seite 2 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
6

1
\M

1
6
1

3
7
5

\M
1
6
1

3
7

5
_

0
3

_
B

e
r_

1
D

.D
O

C
X

:1
7
. 

0
1
. 
2

0
2

2
 

Projekt (M161375_03_BER_1D.cna) 

Variante: (V03 Gesamtverkehr - Beurteilungspegel Schiene und Straße) 

 

Projektname: Projekt Holzkirchen, Valleyer Weg 
Auftraggeber: Quest Neues Wohnen Holzkirchen GmbH 
Sachbearbeiter: B.Sc. Philipp Narten (nrn) 
Zeitpunkt der Berechnung: 14.01.2022. 
Cadna/A: Version 2021 MR 2 (32 Bit) 

 

Berechnungsprotokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Berechnungskonfiguration 

Parameter Wert 

Allgemein  

Land (benutzerdefiniert) 

Max. Fehler (dB) 0.00 

Max. Suchradius (m) 2000.00 

Mindestabst. Qu-Imm 0.00 

Aufteilung  

Rasterfaktor 0.50 

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00 

Min. Abschnittslänge (m) 1.00 

Min. Abschnittslänge (%) 0.00 

Proj. Linienquellen An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit  

Bezugszeit Tag (min) 960.00 

Bezugszeit Nacht (min) 480.00 

Zuschlag Tag (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00 

Zuschlag Nacht (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für Kurgebiet 

 reines Wohngebiet 

 allg. Wohngebiet 

DGM  

Standardhöhe (m) 684.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 3 

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Aus 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0 

SCC_C0 2.0 2.0 

Straße (RLS-19)  

Schiene (Schall 03 (2014))  
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Projekt (M161375_03_BER_1D.cna) 

Variante: (V02 Lr Straße - Beurteilungspegel Straße RLS-19) 

 

Projektname: Projekt Holzkirchen, Valleyer Weg 
Auftraggeber: Quest Neues Wohnen Holzkirchen GmbH 
Sachbearbeiter: B.Sc. Philipp Narten (nrn) 
Zeitpunkt der Berechnung: 14.01.2022 
Cadna/A: Version 2021 MR 2 (32 Bit) 

 

Berechnungsprotokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berechnungskonfiguration 

Parameter Wert 

Allgemein  

Land (benutzerdefiniert) 

Max. Fehler (dB) 0.00 

Max. Suchradius (m) 2000.00 

Mindestabst. Qu-Imm 0.00 

Aufteilung  

Rasterfaktor 0.50 

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00 

Min. Abschnittslänge (m) 1.00 

Min. Abschnittslänge (%) 0.00 

Proj. Linienquellen An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit  

Bezugszeit Tag (min) 960.00 

Bezugszeit Nacht (min) 480.00 

Zuschlag Tag (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00 

Zuschlag Nacht (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für Kurgebiet 

 reines Wohngebiet 

 allg. Wohngebiet 

DGM  

Standardhöhe (m) 684.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 3 

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Aus 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0 

SCC_C0 2.0 2.0 

Straße (RLS-19)  

Schiene (Schall 03 (2014))  



  

 

Anhang C, Seite 12 
M161375/03       Version 1        NRN/MARR 
17. Januar 2022 

Em
is

si
on

en
 K

fz
-V

er
ke

hr
 

St
ra

ße
n 

Be
ze

ic
hn

un
g 

M
. 

ID
 

L m
e 

Zä
hl

da
te

n 
zu

l. 
G

es
ch

w
. 

R
Q

 
St

ra
ße

no
be

rfl
. 

St
ei

g.
 

M
eh

rfa
ch

re
fl.

 
Lä

ng
e 

 
 

 
Ta

g 
N

ac
ht

 
D

TV
 

St
r.g

at
t. 

Pk
w

 
Lk

w
 

Ab
st

. 
D
S

trO
 

Ar
t 

 
D

re
fl 

H
be

b 
Ab

st
. 

 
 

 
 

(d
BA

) 
(d

BA
) 

 
 

(k
m

/h
) 

(k
m

/h
) 

 
(d

B)
 

 
(%

) 
(d

B)
 

(m
) 

(m
) 

(m
) 

Sc
hö

nl
oh

st
ra

ße
 

 
!0

20
0!

 
61

,6
 

54
,0

 
16

7 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

2,
5 

0,
0 

1 
0,

0 
0,

0 
 

 
84

,0
1 

Va
lle

ye
r W

eg
 (O

st
) 

 
!0

20
0!

 
61

,8
 

54
,2

 
17

4 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

2 
0,

0 
1 

0,
0 

0,
0 

 
 

54
,9

6 
Va

lle
ye

r W
eg

 (M
itt

e)
 

 
!0

20
0!

 
62

,6
 

55
,0

 
21

1 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

2 
0,

0 
1 

0,
0 

0,
0 

 
 

14
0,

17
 

Va
lle

ye
r W

eg
 (W

es
t) 

 
!0

20
0!

 
66

,7
 

59
,1

 
53

7 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

2,
5 

0,
0 

1 
0,

0 
0,

0 
 

 
77

,9
3 

An
ge

rs
tra

ße
 

 
!0

20
0!

 
55

,3
 

47
,7

 
39

 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

1,
5 

0,
0 

1 
0,

0 
0,

0 
 

 
21

9,
48

 
Fe

ld
st

ra
ße

 (S
üd

) 
 

!0
20

0!
 

62
,2

 
54

,6
 

19
1 

G
em

ei
nd

es
tra

ße
 

30
 

 
1,

5 
0,

0 
1 

0,
0 

0,
0 

 
 

78
,0

7 
Fe

ld
st

ra
ße

 (N
or

d)
 

 
!0

20
0!

 
60

,4
 

52
,8

 
12

7 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

1,
5 

0,
0 

1 
0,

0 
0,

0 
 

 
90

,0
7 

Fr
üh

lin
gs

st
ra

ße
 (N

or
d)

 
 

!0
20

0!
 

73
,3

 
65

,7
 

24
80

 
G

em
ei

nd
es

tra
ße

 
30

 
 

2,
5 

0,
0 

1 
0,

0 
0,

0 
 

 
63

,7
1 

Fr
üh

lin
gs

st
ra

ße
 (S

üd
) 

 
!0

20
0!

 
73

,4
 

65
,8

 
25

10
 

G
em

ei
nd

es
tra

ße
 

30
 

 
2,

5 
0,

0 
1 

0,
0 

0,
0 

 
 

79
,1

3 

 St
ra

ße
no

be
rfl

äc
he

na
rt:

 
 

1:
 

N
ic

ht
 g

er
iff

el
te

r G
us

sa
sp

ha
lt 

 Im
m

is
si

on
en

 
H

au
sb

eu
rt

ei
lu

ng
 

Be
ze

ic
hn

un
g 

M
. 

ID
 

M
itt

el
un

gs
pe

ge
l 

Ü
be

rs
ch

re
itu

ng
 

N
ut

zu
ng

sa
rt 

Ko
or

di
na

te
n 

St
oc

kw
er

ks
hö

he
 

Au
fr.

 a
b 

 
 

 
Ta

g 
N

ac
ht

 
Vo

n 
Bi

s 
G

eb
ie

t 
Au

to
 

Lä
rm

ar
t 

X 
Y 

Ø
 

EG
 

O
G

-O
G

 
 

 
 

 
(d

BA
) 

(d
BA

) 
St

w
k.

 
St

w
k.

 
 

 
 

(m
) 

(m
) 

(m
) 

(m
) 

(m
) 

 
An

ge
rs

tr.
 1

 
 

!0
40

1!
 

47
,9

 
40

,3
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

22
38

,0
9 

53
06

31
9,

25
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 3

 
 

!0
40

1!
 

44
,5

 
36

,9
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

22
68

,1
6 

53
06

32
1,

60
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 3

a 
 

!0
40

1!
 

44
,2

 
36

,6
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

22
74

,6
3 

53
06

32
2,

86
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 5

 
 

!0
40

1!
 

42
,8

 
35

,2
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
03

,3
6 

53
06

32
8,

74
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 5

a 
 

!0
40

1!
 

42
,9

 
35

,3
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
10

,0
8 

53
06

32
9,

91
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 7

 
 

!0
40

1!
 

42
,7

 
35

,1
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
32

,5
9 

53
06

33
4,

62
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 7

a 
 

!0
40

1!
 

42
,7

 
35

,1
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
39

,1
4 

53
06

33
5,

63
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 9

 
 

!0
40

1!
 

42
,7

 
35

,1
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
77

,0
9 

53
06

34
1,

29
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 9

a 
 

!0
40

1!
 

42
,4

 
34

,8
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
87

,2
6 

53
06

34
1,

29
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
An

ge
rs

tr.
 1

1 
/  

Va
lle

ye
r W

eg
 1

1 
 

!0
40

1!
 

46
,0

 
38

,4
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

24
14

,0
0 

53
06

31
0,

43
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 

Sc
hö

nl
oh

st
r. 

26
 

 
!0

40
1!

 
48

,0
 

40
,4

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
24

34
,1

7 
53

06
32

0,
97

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

Sc
hö

nl
oh

st
r. 

28
 

 
!0

40
1!

 
48

,0
 

40
,4

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
24

35
,5

0 
53

06
31

3,
90

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

Va
lle

ye
r W

eg
 1

0 
 

!0
40

1!
 

51
,3

 
43

,7
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

24
41

,7
7 

53
06

27
8,

42
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
Va

lle
ye

r W
eg

 8
a 

 
!0

40
1!

 
51

,4
 

43
,8

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
24

07
,6

7 
53

06
26

6,
53

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

Va
lle

ye
r W

eg
 8

 
 

!0
40

1!
 

51
,6

 
44

,0
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
89

,1
7 

53
06

26
1,

19
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
Va

lle
ye

r W
eg

 6
a 

 
!0

40
1!

 
52

,0
 

44
,4

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
23

68
,3

4 
53

06
25

3,
53

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

Va
lle

ye
r W

eg
 6

 
 

!0
40

1!
 

50
,1

 
42

,5
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

23
48

,8
6 

53
06

24
7,

41
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
Va

lle
ye

r W
eg

 4
 

 
!0

40
1!

 
50

,3
 

42
,7

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
23

06
,2

4 
53

06
23

1,
53

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

Va
lle

ye
r W

eg
 2

 
 

!0
40

1!
 

50
,5

 
42

,9
 

 
 

W
A 

 
St

ra
ße

 
70

22
98

,1
6 

53
06

22
9,

01
 

0,
00

 
2,

80
 

2,
80

 
0,

10
00

 
Va

lle
ye

r W
eg

 3
 

 
!0

40
1!

 
56

,0
 

48
,4

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
22

23
,0

4 
53

06
23

9,
78

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

Fr
üh

lin
gs

tr.
 1

5c
 

 
!0

40
1!

 
52

,2
 

44
,6

 
 

 
W

A 
 

St
ra

ße
 

70
22

06
,6

0 
53

06
27

3,
59

 
0,

00
 

2,
80

 
2,

80
 

0,
10

00
 

 



   

 M161375/03       Version 1        NRN/MARR 

 17. Januar 2022 Anhang C, Seite 13 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
6

1
\M

1
6
1

3
7
5

\M
1
6
1

3
7

5
_

0
3

_
B

e
r_

1
D

.D
O

C
X

:1
7
. 

0
1
. 
2

0
2

2
 

Projekt (M161375_03_BER_1D.cna) 

Variante: (V05 Lr PP, TG - Beurteilungspegel TA Lärm) 

 

Projektname: Projekt Holzkirchen, Valleyer Weg 
Auftraggeber: Quest Neues Wohnen Holzkirchen GmbH 
Sachbearbeiter: B.Sc. Philipp Narten (nrn) 
Zeitpunkt der Berechnung: 14.01.2022 
Cadna/A: Version 2021 MR 2 (32 Bit) 

 

Berechnungsprotokoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berechnungskonfiguration 

Parameter Wert 

Allgemein  

Land (benutzerdefiniert) 

Max. Fehler (dB) 0.00 

Max. Suchradius (m) 2000.00 

Mindestabst. Qu-Imm 0.00 

Aufteilung  

Rasterfaktor 0.50 

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00 

Min. Abschnittslänge (m) 1.00 

Min. Abschnittslänge (%) 0.00 

Proj. Linienquellen An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit  

Bezugszeit Tag (min) 960.00 (davon 180 min Ruhezeit) 

Bezugszeit Nacht (min) 60.00 

Zuschlag Tag (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00 

Zuschlag Nacht (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für Kurgebiet 

 reines Wohngebiet 

 allg. Wohngebiet 

DGM  

Standardhöhe (m) 684.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 3 

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Aus 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0 

SCC_C0 2.0 2.0 
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